
 
 
Anmelde-/Abmeldeverfahren, Kostenregelung 
 
 
 
Wer ist teilnahmeberechtigt?  
 

An den Veranstaltungen kann jede*r teilnehmen, soweit für das jeweilige Angebot keine 
Einschränkung (Alter, Geschlecht, Vorkenntnis o. a.) angegeben ist.  
 
Wie funktioniert die Anmeldung?  
 

Für die Anmeldung ist unbedingt unser Anmeldeformular zu verwenden. Andere Anmelde-
formen sind nicht gültig. 
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines*einer Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Bitte die Anmeldung direkt an das Evangelische Jugendwerk per Post oder als pdf per Email 
senden. 
 
Wie geht es dann weiter?  
 

Die Anmeldung wird mit Eingang beim Evangelischen Jugendwerk gültig und von uns sofort 
schriftlich bestätigt.  
Sollte eine Veranstaltung ausgebucht sein, wird der Interessent auf eine Warteliste gesetzt und 
kann bei Absage eines*einer anderen Teilnehmers*Teilnehmerin nachrücken. 
Spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung erhält der*die Teilnehmer*in von uns ein Schreiben 
mit detaillierten Infos zur Veranstaltung, z. B. was mitzubringen ist, Treffpunkt, Zeiten etc. 
 
Wie ist das mit den Kosten? 
 

Die angegebenen Teilnahmegebühren beinhalten die Teilnahme an der Veranstaltung sowie 
Unterkunft, Verpflegung und Arbeitsmaterialien. Reisekosten sind selbst zu tragen. 
Mit der Anmeldebestätigung erhält der*die Teilnehmer*in eine Rechnung mit Angabe der 
Fälligkeit. 
Ist nach Ablauf dieser Fälligkeitsfrist die Teilnehmergebühr nicht eingegangen, behalten wir uns 
vor, den Platz an weitere Interessenten zu vergeben. 
Barzahlungen kommen nur ausnahmsweise und in Absprache mit dem Evangelischen 
Jugendwerk in Frage. 
 

Wir empfehlen, sich zu den Teilnahmegebühren bei der zuständigen Kirchengemeinde zu 
erkundigen, denn in der Regel erstattet die Gemeinde die Kosten.  
In diesem Fall kann sich der*die Teilnehmer*in im Anmeldeformular die Kostenübernahme 
durch die Gemeinde bestätigen lassen und ist somit kostenbefreit.   
 
Was passiert bei Rücktritt? 
 

Bei einer Abmeldung, die später als 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erfolgt, hat der 
Teilnehmer keinen Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühr, es sei denn der*die 
Teilnehmer*in selbst, die zuständige Gemeinde oder das Evangelische Jugendwerk kann für 
den frei gewordenen Platz eine*n Ersatzteilnehmer*in stellen. 
 
Wie ist das mit Datenschutz und Datenverwendung? 
 

Mit der im Anmeldeformular geleisteten Unterschrift erklärt sich der*die Teilnehmende bzw. 
Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass das Evangelische Jugendwerk die 
personenbezogenen Daten des*der Teilnehmenden im Rahmen der Rechnungsstellung und 
Zuschussbeantragung speichert und elektronisch verarbeitet, eine darüber hinaus gehende 
kommerzielle Nutzung erfolgt nicht. Die Verwendung von Bildmaterial wird mit dem 
Anmeldebogen angegeben. 
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